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Die von den Abgeordneten Dr. PILZ und Genossen am 

5. Oktober 1987 an mich gerichtete Anfrage Nf. 940/J, 

betreffend Gewaltanwendung durch Exekutivbeamte, beantworte 

ich Wif~ fc)lgt: 

Die vorliegende Anfrage ist eine aus einer Serie von 

insgesamt 59 gleichartigen Anfragen, die von den Abgeordne~ 

ten Dr. PILZ und Genossen <:Im gleichen Tßg und mit gleich­

lautendem Text an mich gerichtet wurden. Alle diese Anfra­

gen unterscheiden sich lediglich dadurch voneinander, daß 

am Schluß des Anfragetextes lapidare Hinweise auf die 

Person oder den Vorfall, auf die sich die Anfra9~ bezieht, 

angeführt werden. 

Alle 59 Anfragen haben behauptete Ubergriffe von 

Organen der Polizei oder Gendarmerie zum Gegenstand, wobei 

sich die maßgeblichen Ereignisse in den Jahren zwischen 

1979 und 1987 zugetragen haben. 

W(~nn91eich :i. eh se 1. b~:itv~:!r' ~:.t~i nd]' i ch das I:::echt deI" Abge­

ordneten zum Nationalrat, Uber alle Vorgänge im Bereich 

der staatlichen Vollziehung Aufklärung zu verlangen, kei­

neswegs in Frage stelle, 50 möchte ich gerade angesichts 

dieser Flut von Anfragen doch auch darauf verwaisen, daß 

die Beantwortung derartiger Massenanfragen eine enorme und 

iußerst zeitaufwendige Belastung der Verwaltung verursacht 

und dieme ~~l~.tuni inmb®.cnrl~re d~~n dffim n~rm.le M~B bei 
weitem Ube\stei8t, ~enn sich Anfra8~n clilf lange zurUcklie-
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gende Sachverhalte beziehen und daher die Beantwortung 

gerade aus diesem Grund überaus komplizierte Nachforschun­

gf.Hl er f()l·d~?l·t. 

Ganz allgemein stelle ich fest, daß jeder mir zur 

Kenntnis gelangende angebliche oder tatsächliche übergriff 

von Organen der Polizei oder Gendarmerie stets senauest und 

mit höchstmöglicher Objektivität untersucht wird und daß in 

allen diesen Fällen gesen die beschuldisten Beamten die 

erforderlichen strafrechtlichen und diszipliniren Maßnahmen 

gesetzt werden. Ich lese srößten Wert darauf, daß Anschul­

digungen der geschilderten Art stets von außerhalb des 

Sicherheitsapparates gelegenen Instanzen, ni~lich von den 

Staatsanwaltschaften bzw. Gerichten, auf ihre Stichhiltig­

kelt Uberprüft werden. 

Im einzelnen fUhre ich zur vorliesenden Anfrage aus: 

Zu A) Am 1.2.1982 wurde von der Besatzuns eines Funkwagens 

segen 15.30 Uhr in Wien 20., Treustraße vor dem Haus 

Nr. 24 (Postamt), beobachtet, daß der PKW mit dem 

Kennzeichen W 604.140 in zweiter Spur ~bgestellt 

wor'den IN;~l"" I)f.~l" I...~:~nl<f.·!r bf!fand ~:;:i.ch :i.m F"lhl"zeuS' Es 

lag e:i.ne übertretung der Straßenverkehrsordnung gemäß 

.!i 23 fib!:;. 1 und 2 VO)", da d(,:·~)" l...(0nl«,,~)" ,. Al fl"ed 

MARSCHALL, den FlieBverkehr erheblich behinderte. 

Obwohl er aufgefordert wurde, wegzufahren, setzte er 

die übertretung fort und lehnte die Bezahlung eines 

Organmandates ab. Der Beamte erstattete daraufhin 

Anzeige gegen den Genannten und UberprUfte die Fahr­

zeugpapiere. Einer der beiden Beamten folste 

MARSCHALL liber dessen Verlangen die Visitenkarte aus. 

Da er trotz mehrmaliger Aufforderung nicht wegfuhr, 

wurd(:~ !:H' g<-:~ITli:iB §' 35 c VStG 19~j0 v.JeS€·)l'l F()),"l:,setzung deI­

st l" a fb ':ll" f.-~n Ha nd 1 u)')g f €,)~:; tSE~nOITllll(.;!n • 

Zu B) Strafanzeige wurde nicht erstattet. 
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Zu C) und D) Entfällt im Hinblick auf die Beantwortung der 
FrOj:lge EI) • 

. Zu E) Versetzungen erfolgten nicht. 
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